
Bekanntmachung der Stadt Moringen 

 

Änderungsverordnung der Verordnung über das Naturschutzgebiet „Wälder im 

östlichen Solling“ im Landkreis Northeim - Ersatzbekanntmachung gemäß § 11 

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 

 

Die 1. Änderungsverordnung zur Verordnung über das Naturschutzgebiet „Wälder im östlichen 

Solling“ wurde vom Kreistag des Landkreises Northeim am 25.10.2024 beschlossen und im 

Amtsblatt für den Landkreis Northeim (Nr. 66 vom 02.12.2024) bekannt gemacht. 

Da der Änderungsverordnung Detailkarten 1 bis 3 im DIN-AO-Format beiliegen, ist zusätzlich 

zur Veröffentlichung im Amtsblatt für den Landkreis Northeim auch eine Ersatzbekannt-

machung gemäß § 14 Abs. 4 Sätze 2 bis 6 Niedersächsisches Naturschutzgesetz in 

Verbindung mit § 11 Absätze 5 und 7 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz 

(NKomVG) erforderlich. 

Die Verordnung mit den dazugehörigen Karten liegt in der Zeit 

vom 23.12.2024 bis 23.01.2025 

bei der Stadt Moringen, Bauamt, Amtsfreiheit 8/10, 37186 Moringen während der Dienst-

stunden öffentlich aus. 

Stadt Moringen, den 11.12.2024 

Die Bürgermeisterin 
gez. Heike Müller-Otte 


